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443/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Karl Mahrer, BA, Mag. Georg Bürstmayr, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.04.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.04.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

Hinweis der ParlDion: Richtig müsste es wohl heißen: 
„Bundesgesetz, mit dem das BFA-
Verfahrensgesetz 2012 und das Asylgesetz 2005 
geändert werden (7. COVID-19-Gesetz)“ 

Bundesgesetz, mit dem das BFA-
Verfahrensgesetz 2012, und das 
Asylgesetzes 2005 geändert werden (7. COVID-
19-Gesetz) 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel 1  

 Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG), 
BGBl. I Nr. 87/2012, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 53/2019, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. In § 10 Abs. 3 wird die Wendung „in die 
Erstaufnahmestelle“ durch die Wendung „in die 
Erstaufnahmestelle, Regionaldirektion oder Außenstelle“ 
und die Wendung „in der Erstaufnahmestelle“ durch die 
Wendung „in der Erstaufnahmestelle, Regionaldirektion 
oder Außenstelle“ ersetzt. 

 

(3) Ein mündiger Minderjähriger, dessen Interessen 
von seinem gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen 
werden können, ist berechtigt einen Antrag auf 
internationalen Schutz zu stellen und einzubringen sowie 
Verfahrenshandlungen gemäß dem 8. Hauptstück des 
FPG zu seinem Vorteil zu setzen. Solche Fremde sind in 
die Erstaufnahmestelle zu verbringen (§ 43 BFA-VG). 
Gesetzlicher Vertreter für Verfahren vor dem Bundesamt 

 (3) Ein mündiger Minderjähriger, dessen Interessen 
von seinem gesetzlichen Vertreter nicht wahrgenommen 
werden können, ist berechtigt einen Antrag auf 
internationalen Schutz zu stellen und einzubringen sowie 
Verfahrenshandlungen gemäß dem 8. Hauptstück des 
FPG zu seinem Vorteil zu setzen. Solche Fremde sind in 
die Erstaufnahmestelle, Regionaldirektion oder 
Außenstelle zu verbringen (§ 43 BFA-VG). Gesetzlicher 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.04.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.04.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
und dem Bundesverwaltungsgericht ist ab Ankunft in der 
Erstaufnahmestelle der Rechtsberater (§ 49), nach 
Zulassung des Verfahrens und nach Zuweisung an eine 
Betreuungsstelle eines Bundeslandes der örtlich 
zuständige Kinder- und Jugendhilfeträger jenes 
Bundeslandes, in dem der Minderjährige einer 
Betreuungsstelle zugewiesen wurde. Widerspricht der 
Rechtsberater (§ 49) vor der ersten Einvernahme im 
Zulassungsverfahren einer erfolgten Befragung (§ 19 
Abs. 1 AsylG 2005) eines mündigen Minderjährigen, ist 
diese im Beisein des Rechtsberaters zu wiederholen. 

 

Vertreter für Verfahren vor dem Bundesamt und dem 
Bundesverwaltungsgericht ist ab Ankunft in der 
Erstaufnahmestelle, Regionaldirektion oder 
Außenstelle der Rechtsberater (§ 49), nach Zulassung 
des Verfahrens und nach Zuweisung an eine 
Betreuungsstelle eines Bundeslandes der örtlich 
zuständige Kinder- und Jugendhilfeträger jenes 
Bundeslandes, in dem der Minderjährige einer 
Betreuungsstelle zugewiesen wurde. Widerspricht der 
Rechtsberater (§ 49) vor der ersten Einvernahme im 
Zulassungsverfahren einer erfolgten Befragung (§ 19 
Abs. 1 AsylG 2005) eines mündigen Minderjährigen, ist 
diese im Beisein des Rechtsberaters zu wiederholen. 

 

 2. In § 10 Abs. 6 wird nach dem Klammerzitat „(§ 4 
BFA-Einrichtungsgesetz (BFA-G), 
BGBl. I Nr. 87/2012)“ die Wendung „ , 
Regionaldirektion oder Außenstelle (§ 2 Abs. 2 BFA-G)“ 
sowie nach der Wendung „Ankunft in der 
Erstaufnahmestelle“ die Wendung „ , Regionaldirektion 
oder Außenstelle“ eingefügt. 

 

(6) Ein unmündiger Minderjähriger, dessen 
Interessen von seinem gesetzlichen Vertreter nicht 
wahrgenommen werden können, ist berechtigt einen 
Antrag auf internationalen Schutz zu stellen sowie 
Verfahrenshandlungen gemäß dem 8. Hauptstück des 
FPG zu seinem Vorteil zu setzen. Abweichend von § 17 
Abs. 2 AsylG 2005 gilt der Antrag auf internationalen 
Schutz solcher Fremder als eingebracht, wenn die 
Antragstellung im Beisein des Rechtsberaters (§ 49) in 
der Erstaufnahmestelle (§ 4 BFA-Einrichtungsgesetz 
(BFA-G), BGBl. I Nr. 87/2012) bestätigt wird. Bei 
einem unmündigen Minderjährigen, dessen Interessen 
von seinen gesetzlichen Vertretern nicht wahrgenommen 
werden können, ist der Rechtsberater ab Ankunft in der 
Erstaufnahmestelle gesetzlicher Vertreter. Solche 
Fremde dürfen nur im Beisein des Rechtsberaters befragt 

 (6) Ein unmündiger Minderjähriger, dessen 
Interessen von seinem gesetzlichen Vertreter nicht 
wahrgenommen werden können, ist berechtigt einen 
Antrag auf internationalen Schutz zu stellen sowie 
Verfahrenshandlungen gemäß dem 8. Hauptstück des 
FPG zu seinem Vorteil zu setzen. Abweichend von § 17 
Abs. 2 AsylG 2005 gilt der Antrag auf internationalen 
Schutz solcher Fremder als eingebracht, wenn die 
Antragstellung im Beisein des Rechtsberaters (§ 49) in 
der Erstaufnahmestelle (§ 4 BFA-Einrichtungsgesetz 
(BFA-G), BGBl. I Nr. 87/2012), Regionaldirektion 
oder Außenstelle (§ 2 Abs. 2 BFA-G) bestätigt wird. 
Bei einem unmündigen Minderjährigen, dessen 
Interessen von seinen gesetzlichen Vertretern nicht 
wahrgenommen werden können, ist der Rechtsberater ab 
Ankunft in der Erstaufnahmestelle, Regionaldirektion 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.04.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.04.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
(§ 19 Abs. 1 AsylG 2005) werden. Im Übrigen gelten die 
Abs. 3 und 5. 

 

oder Außenstelle gesetzlicher Vertreter. Solche Fremde 
dürfen nur im Beisein des Rechtsberaters befragt (§ 19 
Abs. 1 AsylG 2005) werden. Im Übrigen gelten die 
Abs. 3 und 5. 

 

Hinweis der ParlDion: § 49 BFA-VG idF BGBl I 
Nr. 53/2019 enthält keinen Abs. 4; In-Kraft-Treten mit 
1.1.2021 

3. In § 49 Abs. 4 wird nach dem ersten Satz folgender 
Satz eingefügt: 

 

 „Solange auf Grund von Maßnahmen, die zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 getroffen 
werden, die Bewegungsfreiheit oder der 
zwischenmenschliche Kontakt eingeschränkt ist, kann 
das Bundesamt darüber hinaus für Regionaldirektionen 
und Außenstellen eine Zuständigkeit der Rechtsberater je 
nach Einbringung des Antrages festlegen.“ 

 

(4) Das Bundesamt legt für jede Erstaufnahmestelle 
die Zuständigkeit der Rechtsberater je nach Einbringung 
des Antrages fest. Die Übertragung der Aufgaben an 
einen anderen Rechtsberater kann im Einzelfall und nur 
mit Zustimmung dieses Beraters erfolgen. Ist eine 
juristische Person mit der Besorgung der Rechtsberatung 
im Zulassungsverfahren betraut, haben das 
Bundesverwaltungsgericht in den Fällen des § 10 Abs. 3, 
5 und 6 und das Bundesamt, auch wenn dem 
Rechtsberater zuzustellen ist, lediglich der juristischen 
Person zuzustellen. 

 

 (4) Das Bundesamt legt für jede Erstaufnahmestelle 
die Zuständigkeit der Rechtsberater je nach Einbringung 
des Antrages fest. Solange auf Grund von 
Maßnahmen, die zur Verhinderung der Verbreitung 
von COVID-19 getroffen werden, die 
Bewegungsfreiheit oder der zwischenmenschliche 
Kontakt eingeschränkt ist, kann das Bundesamt 
darüber hinaus für Regionaldirektionen und 
Außenstellen eine Zuständigkeit der Rechtsberater je 
nach Einbringung des Antrages festlegen. Die 
Übertragung der Aufgaben an einen anderen 
Rechtsberater kann im Einzelfall und nur mit 
Zustimmung dieses Beraters erfolgen. Ist eine juristische 
Person mit der Besorgung der Rechtsberatung im 
Zulassungsverfahren betraut, haben das 
Bundesverwaltungsgericht in den Fällen des § 10 Abs. 3, 
5 und 6 und das Bundesamt, auch wenn dem 
Rechtsberater zuzustellen ist, lediglich der juristischen 
Person zuzustellen. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 22.04.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 22.04.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 4. Dem § 56 wird folgender Abs. 14 angefügt:  

 „(14) Die Änderungen der §§ 10 Abs. 3 und 6 sowie 
49 Abs. 4 in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 
XX/2020 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung 
in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer 
Kraft.“ 

(14) Die Änderungen der §§ 10 Abs. 3 und 6 
sowie 49 Abs. 4 in der Fassung der Novelle BGBl. I 
Nr. XX/2020 treten mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2020 außer Kraft. 

 

 Artikel 2  

 Änderung des Asylgesetzes 2005  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), Nr. 100/2005, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 53/2019, wird wie folgt geändert: 

 

 1. Nach § 58 Abs. 5 wird folgender Abs. 5a eingefügt:  

 „(5a) Solange aufgrund von Maßnahmen, die zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 getroffen 
werden, die Bewegungsfreiheit oder der 
zwischenmenschliche Kontakt eingeschränkt ist, sind 
Anträge auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels gemäß 
§ 57 abweichend von Abs. 5 nicht persönlich, sondern 
postalisch oder auf elektronischem Wege beim 
Bundesamt einzubringen. Bei Stattgebung des Antrags 
kann der Aufenthaltstitel abweichend von Abs. 12 auch 
zu eigenen Handen zugestellt werden.“ 

(5a) Solange aufgrund von Maßnahmen, die zur 
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 
getroffen werden, die Bewegungsfreiheit oder der 
zwischenmenschliche Kontakt eingeschränkt ist, sind 
Anträge auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels 
gemäß § 57 abweichend von Abs. 5 nicht persönlich, 
sondern postalisch oder auf elektronischem Wege 
beim Bundesamt einzubringen. Bei Stattgebung des 
Antrags kann der Aufenthaltstitel abweichend von 
Abs. 12 auch zu eigenen Handen zugestellt werden. 

 

 2. Dem § 73 wird folgender Abs. 22 angefügt:  

 „(22) § 58 Abs. 5a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2020 tritt mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 
31. Dezember 2020 außer Kraft.“ 

(22) § 58 Abs. 5a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2020 tritt mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung in Kraft und mit 
Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft. 
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